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dacht, wenigstens bei Korrekturen der Tagesangabe nicht folgen, 
weil er für sie keine sichere Deutung zu finden wußte.1) Und 
er ist im Gegensatz zu der genauen Erörterung, die Kehr für die 
Zeit Ottos III. solchen Fällen widmete 2), auch später über sie ver­
hältnismäßig rasch hinweggegangen. indem er Korrekturen vor­
wiegend als Zeichen für die Zuverlässigkeit des endgültigen Ein­
trages würdigte, ohne sich lange bei der Frage nach dem ursprüng­
lichen Eintrag und seinem Sinn aufzuhalten.3) Verweilte er in 
einem Fall (es ist der oben n. 41 genannte) dennoch länger bei 
diesem älteren Schriftbestand, um Folgerungen abzulehnen, die 
Kehr aus ihm und benachbarten Diplomen über eine besondere 
Art von nichteinheitlicher Datierung ziehen zu können meinte4), 
so verlohnt es sich auch hier, auf diesen Fall zurückzukommen, 
weil er für die Bedeutung des ursprünglichen Schriftbestandes 
bezeichnend ist. In der von Foltz aufgenommenen Beschreibung 
des Originals von DO III. 229, auf die sich Kehr stützte, war 
als ursprüngliche Ortsangabe vor Eintragung des actum Ingilen­
heim ein dann verwischtes Argentina vermutet worden, und Kehr 
hatte daraus den bei den Itinerarverhältnissen des Herbstes 996 nahe­
liegenden Schluß gezogen, daß nach der in Straßburg im Sep­
tember begonnenen Beurkundung sich die Vollziehung bis zu der 
im November erfolgten Ankunft des Kaisers in Ingelheim verzögerte, 
die Ortsangabe Ingelheim also auf das letzte Stadium der Beur­
kundung zu beziehen sei. Sickel aber rechnete jene von Foltz 
selbst mit einem Fragezeichen versehene Lesung der ursprüng­
lichen Ortsangabe zu dessen allzu weit gehenden Vermutungen 
und erklärte, daß es sich nach seinem eigenen Befund lediglich 
um eine bei voreiliger Faltung des Pergamentes eingetretene Ver­
wischung der Tinte handle. Hatte jedoch Foltz wirklich Spuren 
von Argentina) gesehen, so ist, was Sickel wohl fünfzehn Jahre 
darnach wahrnahm, kein Gegenbeweis gegen den vorsichtigen 
Vermerk seines einstigen Schülers. Steht da Aussage gegen Aus­
sage, so gibt es heute Mittel, sie beide nachzuprüfen; die Photo­
graphie kann entscheiden, und die grundsätzliche Zurückhaltung 
gegenüber Datierungsausbesserungen, die Sickel übte und lehrte, 

1) Sickel, MIÖG. 2. Ergbd. S. 108 N. zur vorigen Seite.
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